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Gerechtigkeit und Gesundheitswesen
im Kontext einer allgemeinen Theorie
der Sozialpolitik

Frank Schulz-Nieswandt

1 Einleitung

Ich skizziere im vorliegenden Beitrag mein Verst�ndnis von Sozialpolitik und
werde auf dieser Grundlage darzustellen versuchen, welcher Zusammenhang zwi-
schen Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit und der architektonischen Logik des
Gesundheitswesens bestehen mag (Schulz-Nieswandt 2006a; ausf�hrlicher
ders. 2006). Es geht bei tieferer, auf die Semiotik zur�ck reichender kulturgram-
matischer Betrachtung (Schulz-Nieswandt 2010a), die Gesellschaft wie einen
Text erschließt, um die anthropologisch inspirierte Frage, welches Menschenbild
die Logik gesundheitsbezogener und sozialer Dienste und sozialer Arbeit steuert.
Es soll skizziert werden, wie auf dieser Grundlage die Folgefrage beantwortet
werden kann, wie soziale Dienste im Sinne professioneller Handlungsskripte ent-
sprechend modern gestaltet werden m�ssen. �ber die explizierende Darlegung des
oftmals nur impliziten Menschenbildes werden die Wertgrundlagen der Hand-
lungslogik sozialer Dienste transparenter (Schulz-Nieswandt 2009c; 2009a).

2 Personales Sein im Lichte philosophischer,
zum Teil theologischer Anthropologie

2.1 Endlichkeit des Seins: Lebensaufgabe eines zum
Scheitern f�higen Menschen

Das multidisziplin�re Konzept der Person hat im Lichte philosophischer Anthro-
pologie eine anspruchsvolle Vorstellung von Individualit�t und Individuation
(Prozess der Personwerdung) zur Grundlage (Schulz-Nieswandt 2010; 2010a).
Rechtswissenschaftlich, hier rechtstheoretisch gesehen, sind Personen mit politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Grundrechten ausgestattet. Das schließt die
Interpretation der sozialen Grundrechte ein, wonach der Mensch in seiner sozia-
len Existenz teilhabetheoretisch konzipiert werden muss: Der Mensch ist Teil-
haber an den çkonomischen, sozialen, kulturellen und politischen Ressourcen
unserer Gesellschaft. Der wissenschaftlich begr�ndende Zugang zu dieser Sicht-
weise ist entwicklungspsychologischer Art: Eine Person muss (als Chance gese-
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hen) erfolgreich (gelingend) durch ihren Lebenslauf gehen (Schulz-Nieswandt
2007b; 2008; 2008a). Dieser ist letztendlich nichts anderes als die Abfolge von
Entwicklungsaufgaben der menschlichen Person. Die menschliche Person muss
die Herausforderungen, die der Lebenslauf stellt, bew�ltigen kçnnen. Das ganze
Dasein ist, wie Heidegger sagt, ein Sein zum Tode. Auf diese Weise final betrach-
tet, definiert sich der Mensch – ex ante gesehen – im Lichte des Prinzips der
Generativit�t. Die Menschen werden geboren und die daraus resultierende Exis-
tenz ist endlich. Die Existenz setzt somit die Gabe des Geschenktseins voraus.
Die, anthropologisch gesehen, grundlegende, existentielle Herausforderung
besteht nun darin, diese Endlichkeit zu durchlaufen und zwar sinn- und aufgaben-
orientiert, um vielleicht am Ende r�ckblickend zu sagen: Das war ein gelungenes
Leben. Nicht fehlerfrei wird dieser Durchlauf sein – daf�r ist die menschliche
Kreatur nicht gebaut und entworfen. Sie ist gepr�gt von vielerlei Unvollkommen-
heiten. Und diese Unvollkommenheit und Fehlerhaftigkeit wird uns im Laufe des
Beitrags noch gerechtigkeitstheoretisch und mit Blick auf eine Bestimmung von
Solidarit�t, die personale Wohlt�tigkeit im sozialen Modus des kooperativen
Handelns bedeuten kann, besch�ftigen. Dennoch, also trotz ihrer Unvollkom-
menheit, sollte die menschliche Person sagen kçnnen wollen, dass sie erfolgreich,
produktiv, gelingend gelebt hat und gealtert ist. Das sind zeitgeschichtlich, somit
diskursiv jeweils schwierige Begriffe. Trotzdem: Dies ist der anthropologische
Entwurf. Das bedeutet, wie gesagt, dass der Mensch durch Personwerdung seinen
Lebenslauf gelingend zu durchwandern versucht.

Diese Personwerdung funktioniert nicht ohne Ressourcen (Schulz-Nieswandt
2007a; Driller et al. 2009 mit Blick auf assistierende Technologien f�r Menschen
mit Behinderungen). Die sich durch das Geworfensein des Menschen stellenden
Herausforderungen und die gesetzten Aufgaben, also die ganze Sorgestruktur des
menschlichen Daseins, m�ssen personal, d.h. immer auch sozial, bew�ltigt wer-
den. Es stellt sich die Frage nach der Verf�gbarkeit, Zug�nglichkeit und Nutz-
barkeit solcher Ressourcen. An diesem Punkt meiner �berlegungen wird deutlich,
wie und wieso die oben nur sehr knapp und oberfl�chlich skizzierten Gedanken
zu einer philosophischen Anthropologie des Menschen als Person, die seine Seins-
verfasstheit deutlich macht (Schulz-Nieswandt 2009), sozialpolitikwissenschaft-
lich, also hinsichtlich einer Theorie praktischer Sozialpolitik, und somit auch der
sozialgrammatische Blick auf eine skripttheoretische Kl�rung (Bachmann-Medick
2006) der Rolle sozialer Dienstleistungen, hoch relevant sind.

2.2 Die Lebenslaufbew�ltigung als Frage und die
praktische Sozialpolitik als Antwort: Existenz als
eine Ressourcenfrage

Die konkreten Menschen durchwandern, da der Lebenslauf in – von Statuspas-
sagen abgegrenzten und oftmals geradezu identit�tsstiftenden – Altersklassen auf-
geteilt wird, verschiedene Lebensphasen, die sich als jeweils durch spezifische
Lebenslagen gepr�gt charakterisieren lassen (Schulz-Nieswandt 2006). Lebens-
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lagen sind definiert als Konfigurationen und B�ndel von verschiedenen Ressour-
cen. Sie lassen sich dergestalt mehrdimensional und sozialr�umlich konzeptionell
fassen. Menschen sind in der Folge dieses konzeptionellen Zugangs sozialpolitisch
zu betrachten mit Blick auf ihre Lebenslage, d.h. hinsichtlich ihrer çkonomischen
Ressourcen, wie Einkommen und Vermçgen, und ihrer sozialen Ressourcen, z.B.
ihren Netzwerken hinsichtlich Verf�gbarkeit, Erreichbarkeit, Belastbarkeit,
Zumutbarkeit und Bereitschaft zur Unterst�tzung (Schulz-Nieswandt & Kçstler
2009; Schulz-Nieswandt et al. 2009; Driller et al. 2008). Ferner haben Menschen
(bei Bourdieu: kapitaltheoretisch definierte) Kompetenzen bzw. personale Res-
sourcen verschiedenster Art, wie kulturelle, berufsbezogene (Humankapital), psy-
chische etc. Das Thema der Resilienz in der Kinder- bzw. Kindheitsforschung
ebenso wie in der Alter(n)sforschung kn�pft hier an. Die Frage, �ber welche,
wie viele und wie geb�ndelte Ressourcen Personen verf�gen, pr�gt die Lebens-
lagen und somit letztendlich subjektiv die Lebensqualit�t und Lebenszufrieden-
heit. Objektiver Befund und subjektive Einsch�tzungen m�ssen dabei nicht immer
in �bereinstimmung stehen. Die Lebenslage ist immer personaler Natur. Im
Grunde meint Lebenslage die Interaktion zwischen Person einerseits und den
(leiblich sp�rbaren) Anforderungen der sozialen Mitwelt und der technisch-ding-
lichen Umwelt andererseits. Das ist die Sichtweise des Transaktionalismus in der
entwicklungskontextualistischen Psychologie. Menschen verf�gen differenziell
�ber diese Ressourcenkonfigurationen, um die jeweils anstehenden Entwicklungs-
aufgaben ihrer Lebensphase im Lebenslauf erfolgreich zu bew�ltigen und somit
gelingend zu altern. An dieser existenziellen Aufgabe kçnnen Menschen scheitern,
wenn die Ressourcen und die Aufgaben auseinanderfallen. Unverschuldetheit,
Mitverschuldung und Selbstverschuldung gehen dabei komplizierte, auch mora-
lisch kompliziert zu bewertende Mischungen ein. Es ist eine prim�re gew�hrleis-
tungsstaatstheoretische und auch freigemeinwirtschaftstheoretische Aufgabe der
praktischen Sozialpolitik, im Sinne der Bereitstellung von Ressourcen dergestalt
zu intervenieren, dass Menschen diesen auf ein personales und somit ontisches
Gelingen hin definierten Lebenslauf gestalterisch schaffen kçnnen. Diese Gestalt-
barkeit selbst sp�ren bzw. erfahren zu kçnnen, ist im Sinne von Integrit�ts- und
Kontroll-Kompetenzerlebnissen psychodynamisch (auch salutogenetisch) von
außerordentlich großer Bedeutung. Diese Sicht ist nicht gesundheitswissenschaft-
lich zu verk�rzen; es ist eine fundamentalontologische, nicht zwingend zu theo-
logisierende Bedeutsamkeit, die hier anthropologisch gewendet wird. Damit sind
wir nat�rlich auch sehr nahe an der Frage angelangt, welche Bedeutung soziale
Dienste und die soziale Arbeit insgesamt in diesem ganzen komplexen Zusam-
menhang haben. Unsere philosophisch-anthropologischen und entwicklungspsy-
chologischen Deduktionen f�hren zu der Pr�misse, dass soziale Dienste als Teil
einer instrumentell wie tr�gerschaftlich vielgestaltigen praktischen Sozialpolitik
im Sinne einer freiheitsliebenden Sozialpolitik (in der Kçlner Theorietradition von
G. Weisser stehend) eine Voraussetzung daf�r sind, dass Menschen �berhaupt in
die Lage gesetzt werden, ihrem Lebenslauf und ihren Entwicklungsaufgaben als
menschliche Person in mit Chancenwahrscheinlichkeit gepr�gter gelingender Wei-
se nachzukommen.
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2.3 Der »methodologische Personalismus« der Ellipse
von Eigensinn und Gemeinsinn: eine Frage der
Balance der psychischen Entwicklung, soziologisch
zugleich die Basis gelingenden Zusammenlebens

Was ist die Person? Ich definiere die Person hier als einen Entwurf eines schwie-
rigen Balanceaktes zwischen der psycho- und soziogrammatischen Perspektivit�t
der Selbstsorge, der Mitsorge und der Fremdsorge: Die Ich-Perspektive, die Du-
Perspektive, die Wir-Perspektive m�ssen eine gestalthafte, koh�rente Beziehung
zueinander eingehen. Das ist entwicklungspsychologisch nichts anderes als das,
was ich oben bereits knapp entfaltet habe: Eine im Lebenslauf erfolgreiche Person
w�chst zwischen Eigensinn und Gemeinsinn heran zu einer reifen Daseinsform.
Dabei gilt: Die kulturelle Praxis, »Ich« zu sagen, ist keine soziale Erosion koh�-
renten Zusammenlebens und kein »autistisches« oder unproduktiv-narzisstisches
Verhalten, sondern eine unabdingbare ontogenetische und evolution�re Voraus-
setzung, sich, selbstpsychologisch und identit�tstheoretisch gesehen, als psychisch
gesunde Person zu entwickeln. Wer nicht »Ich« sagen kann, ist psychisch nicht
gesund. Die Frage ist nat�rlich, ob Menschen die Balance finden, gleichzeitig den
unhintergehbaren Daseinsaufgaben z.B. im Generationsgef�ge (Schulz-Nies-
wandt et al. 2009) nachzukommen, also eine jeweils f�r sich spezifische Balance
im Entwicklungs- bzw. Entfaltungskorridor zwischen den Ellipse-konstituieren-
den Spannungspolen von Eigensinn und Gemeinsinn zu realisieren.

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang wohl, was wir aus der entwick-
lungspsychologischen Forschung wissen, n�mlich ob Kinder positive Bindungs-
erfahrungen machen. Wichtig ist hier der entwicklungspsychologische Befund,
dass Kinder positive Bindungserfahrungen machen kçnnen. Unter dieser Voraus-
setzung sind sie sp�ter selbst bindungsf�hig oder auch, anders formuliert, liebes-
f�hig. Sie w�ren damit bei aller psychogrammatisch gesunden Selbstbez�glichkeit
gerade erst dadurch auf dem Weg zu einem reifen personalen Selbst, weil und
insoweit sie f�hig und willens sind, an dem Wohlsein anderer Menschen, den
Mitmenschen, ein Interesse zu finden. Sie gehen dann ihren eigenen Lebenslauf
nicht nur selbst�ndig und selbstverantwortlich an, sondern sind in diesem, ihrem
Daseinsmodus, sozial mitverantwortlich. Sie nehmen leiblich die Du-Perspektive
an, sind f�hig zur (lebensweltlich unmittelbaren) Mitsorge und (abstrakten)
Fremdsorge, z.B. auch im großen kollektiven Solidargebilden. Dabei geht es nicht
mehr nur um den – oftmals angesichts der Dialektik von Hilfe und sozialer
Kontrolle ambivalenten – Nahraum von Familie und Verwandtschaft oder
Freundschaft, mit denen sie eine solidarische Risikogemeinschaft eingehen. Es
sind vielmehr anonyme Fremde, nationalstaatlich, unionsb�rgerschaftlich oder
transeurop�isch definierte Mitb�rger oder auch Migranten, auf die sich die Per-
spektiven�bernahme (fremdensozialrechtlich oder, ohne hier ethnologisch oder
religionsgeschichtlich ausholen zu kçnnen, gastfreundschaftsanthropologisch
definiert) bezieht.

An dieser Stelle ist hervorzuheben: Diese Argumentation von mir ist als ein
entwicklungspsychologischer Zugang zur praktischen Sozialpolitik, zum Gesund-
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heitswesen und zu den komplement�ren sozialen Diensten (Pflege etc.) charakte-
risierbar. Dieser Zugang ist nicht g�ngig in der einschl�gigen Literatur, die in der
Regel disziplin�r fragmentiert, insofern segmentiert und zum Teil intellektuell
kastriert ist. Ich bin jedoch der Ansicht, er erweist sich als besonders fruchtbar.
Die anvisierte und konzeptionell erschlossene Sozialpolitik dient in diesem Lichte
dazu, externe Ressourcen bereit zu stellen und personale Kompetenzen zu ent-
wickeln, so dass Menschen den Aufgaben in der Ich-Du-Wir-Figuration angemes-
sen nachkommen kçnnen. Das ist ein Aspekt von nicht zu untersch�tzender uni-
versaler Kulturbedeutung. Im ontischen Modus des sozialen Miteinanders muss
sich, das darf hier nochmals betont werden, um eventuellen (mitunter welt-
anschaulichen) Missverst�ndnissen vorzubeugen, auch eine gesunde Ich-Funktion
der Person entfalten. Die Sozialpolitik resultiert in dieser Deutung aus einem
bestimmten Verst�ndnis vom Menschen als Person und als politischem B�rger.
Jenseits eines Normativismus-Vorwurfs bezeichnen wir diese Position als »me-
thodologischen Personalismus«.1

3 Grundlegung einer Rechtsphilosophie der
wissenschaftlichen und praktischen
Sozialpolitik

3.1 Die Perspektivit�t der Grundrechte und
Teilhabechancen

Hierbei orientiere ich mich sehr deutlich an einer rechtlichen und politischen
Entwicklung, die zunehmend auch europarechtlich2 unter dem Stichwort »Ver-
grundrechtlichung« diskutiert wird (Schulz-Nieswandt 2006a; vgl. auch ins-
gesamt Schulz-Nieswandt et al. 2010).

Die Grundrechtscharta von Nizza, die im aktuellen EU-Reformvertrag von
Lissabon namentlich benannt wird, ist zum Prim�rrecht geworden. Der Mensch
wird »trinitarisch« definiert: Der Mensch ist (als Unionsb�rger) zugleich ein
Wirtschaftsb�rger, ein Staatsb�rger und ein Sozialb�rger. Die Politik beruht auf

1 Daran gemessen ist eine klassifikatorische Rekonstruktion der Debatte im dichotomen
Schema »normativer Individualismus« versus »normativer Kollektivismus« (vgl. bei
Nass, in diesem Band) theoretisch �berholt. Nass selbst rekurriert auf den Begriff der
»Person«. Aber er kann den Begriff nur einbringen �ber eine Beziehung zu Gott und dem
Amt des Papstes. Kants Vernunftsethik ist in diesem Zusammenhang jedenfalls nicht die
einzige Alternative zur kirchentheologischen Begr�ndung. Seine Postulierung der Solida-
rit�t als soziale Liebe wird von mir allerdings geteilt. Die Konkretisierung des »Ethos der
Pflege« bleibt wiederum weitgehend unterbestimmt (vgl. stattdessen: Schulz-Nieswandt
2010).

2 Zur Europ�isierung der Sozialpolitik vgl. auch Schulz-Nieswandt & Maier-Rigaud 2009;
Schulz-Nieswandt & Mann 2009a.
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der Wahrnehmung der Staatsb�rgerrollen. Der Staatsb�rger ist jedoch auch Wirt-
schaftsb�rger, der die binnenmarktliche Freiz�gigkeit in Europa, sein Recht auf
Berufsaus�bung, seine Berufsfreiheit und �hnliches nutzt. Er ist ferner und
schließlich, und das ist f�r uns im vorliegenden Themenzusammenhang von fun-
damentaler Bedeutung, Sozialb�rger. Die Menschen sind mit sozialen Grundrech-
ten ausgestattet.

Die soziale Politik hat, vereinfacht gesagt, zwei Wege, auf diese oben als not-
wendig erachtete Ressourcenbereitstellung im Lebenslauf einzuwirken. Entweder
nimmt sie a) Einfluss auf die Produktion durch Regulation, das kçnnten z.B.
Qualit�tsstandards im Bereich der sozialen Dienste sein, wie wir es in vielen
Sozialsektoren kennen, oder sie nimmt b) Einfluss durch Redistribution, also
durch Umverteilung. Es handelt sich also um die zwei Seiten des regulativen
und re-distributiven Rechtsstaates, der die materialisierte Form des Sozialstaates
annimmt. Was uns nun interessiert ist das, was ich den »normativen Programm-
code« der staatlichen Intervention nenne. Staat wird hier abstrakt angef�hrt,
wohl wissend, dass das politische System, Governance-theoretisch formuliert,
komplexer ist und gerade in Deutschland im Rahmen vertikaler und horizontaler
Politikverflechtung eine Reihe staatsmittelbarer Akteure kçrperschaftsrechtlicher
oder verbandlicher Art kennt.

Es gibt einen sehr modernen Ansatz, der die skizzierte Vorstellung, dass soziale
Dienste der Entfaltung der Menschen dienen, theoretisch gut fundiert. Der Nobel-
preistr�ger Amartya Sen hat den Begriff der »Capabilities« gepr�gt. Er hat dies
zwar vor allem urspr�nglich am Beispiel der Entwicklungsl�nder getan, aber der
Ansatz wird heute zunehmend auch auf die Lebenslagenforschung und die
Armutsforschung in modernen Gesellschaften �bertragen. Capabilities sind
F�higkeiten des Individuums und induzieren Freiheitsgrade. Mit diesen F�hig-
keiten ausgestattet, sind die Menschen in der Lage, aufgrund personengebundener
Kompetenzen sich nicht nur (kognitiv) in der Welt zu orientieren, also zurecht-
zufinden, sondern die sich im Lebenslauf einstellenden Entwicklungsaufgaben
(pragmatisch) zu bew�ltigen. Das meint ein lebenslagentheoretisch genutztes Ver-
st�ndnis von Capabilities.

Capabilities sind, kategorial gesehen, zun�chst individuell zu verstehen. Sie
sind erworbene Eigenschaften der Person. Die Betonung muss nun aber prozes-
sural auf das Erwerben gelegt werden. Beispielsweise ist damit das Humanka-
pital, die berufsbezogene, arbeitsplatzbezogene bzw. allgemein arbeitsmarktbezo-
gene Qualifikation gemeint. Damit ist eine von der Person inkorporierte Chance
gegeben, in den offiziellen Arbeitsmarkt einzutreten. Dies bedeutet, dass Capabil-
ities die Voraussetzung f�r (hier: erwerbsarbeitszentrierte) Inklusionschancen der
Menschen sind. Zu verweisen ist auf die hçchst restriktive Entwicklungschance
der Kinder, insbesondere von Migrantenkindern im Segregationskontext der deut-
schen Hauptschule. Hier entstehen nur begrenzt Capabilities. Diese fallen nicht
vom Himmel und Kompetenzen sind nur zu einem (nicht irrelevanten) Teil gene-
tisch angelegt. Sie m�ssen generiert werden. Es gibt daher strukturelle Capabili-
ties; und das sind die Institutionen der Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisations-
agenturen. Diese sind nicht Eigenschaften des Individuums, sondern
Eigenschaften deren Umwelt. F�r diese tr�gt die Gesellschaft Verantwortung.
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Dem Staat kommt hier eine Gew�hrleistungsfunktion3 zu. Der Zusammenhang
zwischen individuellen und strukturellen Capabilities ist jedoch regimetheoretisch
zwingend transaktionalistisch zu denken. Allerdings ist er asymmetrisch: Die
strukturellen Systeme stellen ihrer Natur nach als kulturelle Produktionspraxis
eine generative Grammatik der individuellen Capabilities und ihrer Distribution
dar.

Anschaulicher gesprochen: Ein Zertifikat erhalten Sch�ler nur, wenn sie in ein
Bildungssystem erfolgreich involviert worden sind. Das klingt trivial, ist es aber
angesichts der sozialen Selektivit�ten im System nicht. Oder: Eine gewisse Wie-
derherstellung von Gesundheit bekommen Patienten nur, wenn Sie freien Zugang
zu den speziellen Institutionen der Gesundheitsherstellung haben und entspre-
chend optimal (Evidence-based Medicine/Nursing) versorgt werden. Die indivi-
duellen Capabilities werden also �ber die Inanspruchnahme von Institutionen
generiert.

Daher ist die institutionelle Folge definierter sozialer Grundrechte genau das,
was auch in der Verfassung des EU-Reformvertrags von Lissabon steht: Das
Grundrecht auf freie Zugangschancen zum Sozialschutzsystem und zu den sozia-
len Einrichtungen und sozialen Diensten (vgl. auch das Protokoll Nr. 26). Das,
was die EU-Kommission und der EuGH als Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem oder eventuell nicht wirtschaftlichem Interesse (DAWI oder
DAI) im Kontext des Diskurses eines europ�ischen Sozialmodells nennen, beruht
inklusionstheoretisch auf dem sozialen Grundrecht, davon nicht ausgeschlossen
zu werden. Denn wenn die Menschen keinen Zugang zu den Infrastrukturen
haben, dann haben sie keine Chance auf die Generierung von personalen Hand-
lungskompetenzen. Dies wiederum w�rde sich letztendlich in der Verteilungs-
funktion der Outcomes – Morbidit�t, Mortalit�t, çkonomischer Status sowie
Lebensqualit�t und Zufriedenheit – niederschlagen. Angesprochen ist damit der
soziale Tatbestand der sozialen Ungleichheit in der sozialen Differenzierung.
Wenn die Menschen sodann wiederum nicht oder nur in einem begrenzten Aus-
maß �ber diese Handlungskompetenz verf�gen, sind Sie also systematisch von
wichtigen sozialen Mechanismen der Wohlfahrtsentwicklung ausgeschlossen. Die
Chancen, erfolgreich den Anforderungen im Lebenslauf in einer modernen Gesell-
schaft nachzukommen, sind dann reduziert und sinken in sozialpolitisch bedenk-
licher Weise.

3 Zur neueren europarechtlichen Entwicklung mit Blick auf Gew�hrleistungsstaatlichkeit
vgl. auch Schulz-Nieswandt 2008d; Schulz-Nieswandt & Mann 2009.
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3.2 Das Problem der normativen Programmcodes
sozialer Politik: zur Grammatik, Praxis und
Semantik der Solidarit�t und Gerechtigkeit in ihren
inneren Beziehungen

Was sind nun die mçglichen Zielkonzepte, die hinter den Regimestrategien der
Regulierung und Umverteilung stehen? Was verstehen wir heute im semantischen
Diskurs unter Solidarit�t, unter Gerechtigkeit, unter Gleichheit? Wie stehen diese
normativ-epistemischen Programme im Spannungsfeld zur Freiheit? Das sind
keine einfachen Fragenkreise, keine trivialen Zusammenh�nge. Ich will vor allen
Dingen die Problematik verst�ndlich machen, dass Solidarit�t, eine klassische und
bleibend zentrale normative Bezugsfigur engagierter sozialer Arbeit und Politik,
keine einfache Kategorie ist. Was ist heute ihre zeitgem�ße Semantik? Nach wel-
cher kulturellen Grammatik sozialer Praxis l�uft sie skriptartig ab (Schulz-Nies-
wandt 2010a; 2009c; Bachmann-Medick 2006)? In welchen pragmatischen For-
men menschlicher Interaktion helfender Beziehungen ist sie aufzuweisen?4

Auch auf der europ�ischen Ebene (Schulz-Nieswandt et al. 2010), verst�rkt
durch den Lissaboner Vertrag, beobachten wir zunehmend diese soeben akzentu-
iert herausgestellte soziale Vergrundrechtlichung des Sozialb�rgers. Denn auch
der Binnenmarkt, zu dem sich Deutschland durch die EU-Mitgliedschaft bekennt,
ist in seiner ganzen angestrebten Diskriminierungsfreiheit kein Selbstzweck. W�re
er Selbstzweck, h�tten wir es mit so etwas wie einem Essentialismus, einer ver-

4 In zwei Beitr�gen des vorliegenden Bandes wird das Zentralproblem der kulturellen
Tiefengrammatik sozialen Helfens tangiert. Bei Friesacher (vgl. in diesem Band) wird,
wenn auch oberfl�chlich, an Foucault angekn�pft. Gemessen am derzeitigen Spektrum
theoretischer Mçglichkeiten des kritischen Argumentierens (Schulz-Nieswandt 2010a)
scheint dies auch zwingend zu sein. Denn die Habitus-Hermeneutik, die in Anschluss an
die gouvernementalen Analysen mçglich werden, kçnnen gerade auf die Analyse der
beruflichen Sozialisationen der Professionen �bertragen werden. Der Rekurs auf die
»Kritische Theorie« (der Frankfurter Tradition) bleibt dagegen nicht unproblematisch.
Denn es wird nicht deutlich, wie derartige abstrakte Meta-Diskurse auf die praxisbezo-
gene Forschung heruntergebrochen werden kçnnen. Zumal die Kritik an der �konomi-
sierung etc. weitgehend oberfl�chlich und plakativ ist. Das Problem liegt ja gerade darin,
die Gabe post-autorit�r und post-paternalistisch zu denken, um eine humane Grammatik
der Kultur des sozialen Helfens zu explizieren. Dies geht auf subjekttheoretischer Basis
im Lichte einer Theorie inter-subjektiver Anerkennungspraxis nicht ohne weiteres; auch
der neuere Versuch von Ricoeur kann nicht vçllig �berzeugen (Ricoeur 2006). Wird bei
Friesacher jedoch eine Kritik der unkritischen Apologetik der Metapher des »leidenden
Gottes« als archetypische Grammatik bei K�ppeli (vgl. in Schulz-Nieswandt 2010a),
selbst dann, wenn diese modern vertragstheoretisch gedacht werden w�rde (was dann
die utilitaristischen Implikationen wiederum verkennen w�rde), angedeutet ohne genea-
logisch und arch�ologisch, wie bei Foucault oder auch Agamben, auszuholen, was
umfassende Materialbearbeitung erfordern w�rde, so scheint mir bei Kreutzer (in diesem
Band) das Care-Konzept (trotz einiger Andeutungen) theoretisch (im Lichte einer kom-
plexen Theorie der »Ethik der Achtsamkeit«: Schulz-Nieswandt 2010) nicht tief reflek-
tiert zu werden.

Teil 1 Theorie und Diskurs

36 ©
 2

01
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



dinglichten Verselbst�ndigung des Marktes zu tun. Der Markt ist eines der hçchs-
ten Kulturerrungenschaften, die die Gesellschaft sich menschheitsgeschichtlich
erarbeitet hat. Aber der Markt ist kein Selbstzweck. Er ist ein soziotechnischer
Mechanismus zur Erzielung guter Ergebnisse. Die Gesellschaft ist umfangslogisch
mehr als der Markt. Und die Wirtschaft ist ein Subsystem der Gesellschaft, und
das muss man immer wieder systematisch herausstellen. Ich denke, dass es auch
europarechtlich klare Vorgaben gibt, was man unter Unionsb�rgerschaft zu ver-
stehen hat. Die Menschen der EU leben in einer wettbewerbsf�higen, aber sozia-
len Marktwirtschaft. Das hat der Vertrag von Lissabon nunmehr explizit heraus-
gestellt. Eine deutliche �bernahme aus der Pr�ambel des urspr�nglichen
Entwurfes eines Vertrages �ber eine europ�ische Verfassung ist das Rawlsianische
Inklusionsgebot. Dies bedeutet, dass im Rahmen des sozialen Fortschritts und des
çkonomischen Wandels auch der zun�chst schlechter Gestellte in den Sog des
sozialen Fortschritts einbezogen werden soll. Das ist semantisch mehr als die
paretianische Pr�misse, dass es denjenigen, denen es bereits gut geht, in normativ
zu akzeptierender Weise immer relativ besser gehen kann, sofern dadurch andere
nicht schlechter gestellt werden (das Pareto-Prinzip). Ziel ist es gem�ß des auf
Rawls zur�ckgehenden Wohlfahrtskriteriums vielmehr, dass alle Menschen im
Sinne einer »Win-Win-Situation« merklich in den sozialen und çkonomischen
Fortschritt einbezogen werden. Daraus resultiert die Inklusion, also das Vermei-
den von dauerhafter Marginalisierung, von dauerhafter Ausgrenzung (Exklu-
sion). Formal kann man die Rawls-Lçsungen als Teilmenge der Pareto-Lçsungen
betrachten. Bei sozial anspruchsvoll interdependenten Nutzenfunktionen ist es
mçglich, unter der Annahme der freiwilligen Umverteilungspr�ferenz die pareto-
superioren Wohlfahrtsver�nderungsr�ume �ber die bisherige Problembetrachtung
hinaus zu verschieben. Die polit-çkonomische und kulturwissenschaftlich interes-
sante Frage ist, was passiert, wenn die Pr�misse der Freiwilligkeit der pr�ferierten
Umverteilung fallen gelassen wird und der Steuerstaat in der Form des Rechts-
staates mit dem Monopol auf legitime physische Gewalt in die theoretische
Modellierung eingef�hrt wird.

3.3 Theoriekonzeptionelle Pfade zur Solidarit�t: Von
der Chancengleichheit �ber die
Leistungsgerechtigkeit zur Gabe der Gnade und
zur�ck zur Ontogenese der gelingenden
Selbstsorge

Vor dem Hintergrund der Mçglichkeiten der çkonomischen Modellierbarkeit von
Umverteilung auf der Grundlage des Pareto-Utilitarismus muss man – �ber eine
Klugheitsethik des strategischen homo oeconomicus ludens hinaus – allerdings
fragen, was man heute trans-utilitaristisch (Moebius 2006) unter Gerechtigkeit
und unter Solidarit�t verstehen kann. Es gibt einen Variantenreichtum von
Gerechtigkeitskonzepten. Ferner fallen Gerechtigkeit und Solidarit�t nicht ein-
fach zusammen, schließlich geht Solidarit�t �ber rationalen Altruismus hinaus.
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Diese Perspektiven eines Trans-Utilitarismus (Moebius 2006) sind angesichts einer
komplexen Forschungslandschaft nicht einfach zu formulieren. Die Argumenta-
tionslandschaft im Bereich der sozialphilosophischen, human- und verhaltenswis-
senschaftlichen Forschung ist nicht einfach zu �berblicken und erst gar nicht auf
engstem Raum angemessen zu skizzieren. Zu unterscheiden sind zun�chst eine
regelorientierte Ethik und eine ergebnisorientierte Ethik. Regelorientiert ist die
klassische (deontologische) Variante bei Kant. Bei Kant ist der kategorische Impe-
rativ im Zentrum der praktischen Philosophie positioniert. Erstens: Menschen sind
immer nur Selbstzweck und nie Instrument, und zweitens als »Sittengesetz« frei
formuliert: »Handele so, dass du in die Maxime deines Handelns auch dann noch
einwilligen kannst, wenn du in der Rolle derer schl�pfst, die von deinem Handeln
betroffen sind«. Versetzt sich eine F�hrungsperson in die Lage der von ihr
gemobbten Mitarbeiter, dann wird sie sagen, dass das keine allgemeine Regel
guten Handelns sein kann. Allgemein gesprochen: Versetzen sich Menschen in
die Rolle derer, die von ihrem Handeln im Sinne negativer externer Effekte betrof-
fen sind, werden sie sagen, sie kçnnen sich dauerhaft nicht so verhalten. Externa-
lit�ten sind hierbei als direkte Interdependenzen der Nutzenfunktionen definiert.
Externalit�ten sind jedoch einer sozialkonstruktivistischen Forschungsperspektive
insofern offen, wie im Diskurs (implementiert eventuell �ber rechtliche Regime)
die Gesellschaft erst entscheiden muss, welche Effekte çffentlich als relevant gelten
sollen. Ansonsten deckt sich das Kantsche Sittengesetz zun�chst mit der Teilmenge
von Pareto-Lçsungen, die als Win-Win-Situationen definiert werden kçnnen und
somit von der Anthropologie des Art. 2 des GG gedeckt sind.

Nun gibt es viele Theoretiker, die mit regelorientierter Ethik aus unterschied-
lichen Erw�gungen heraus nicht einverstanden sind und die sich utilitaristisch
eher an den Konsequenzen f�r die Wohlfahrt der Individuen (Welfarism) orien-
tieren. Gut geordnet ist eine Gesellschaft dann, wenn nach Vorgabe bestimmter
Wohlfahrtskriterien der Nutzen der Menschen gesteigert wird.

Es gibt nun zun�chst zwei Formen von Gerechtigkeit, die idealtypisch zu unter-
scheiden sind. Eine distributive Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit im Sinne der
Chancengleichheit – etwa ab der Geburt gesehen. Ab Geburt haben alle Men-
schen die gleichen Chancen, sie erhalten z.B. die gleichen Bildungskredite, haben
ein Grundrecht auf freien Zugang zum Gesundheitswesen usw. Und auf dieser
Basis �berl�sst man es aber der Arbeit der Individuen – und somit dem Markt –,
was sie aus ihren Chancen machen. Die Vielfalt der Wohlfahrtslagen ist dann eine
allgemein akzeptierbare, von allen Akteuren frei gew�hlte soziale Differenzie-
rung, die (Neid-Test-robust) nicht als problematische soziale Ungleichheit erfah-
ren wird (Perspektive des egalit�ren Liberalismus). Aber so ideal funktioniert die
soziale Wirklichkeit in der historischen Zeit und im kulturellen Raum nat�rlich
nicht, weil denkbare Gesellschaften keine exakte Chancengleichheit ex ante rea-
lisiert bekommen. Es gibt eine inter-generationell wirksame soziale Herkunft, es
gibt genetische Unterschiede. Gesellschaften werden so Menschen mit angebore-
ner Behinderung z.B. immer ein St�ck mehr positiv diskriminieren, also re-dis-
tributiv dauerhaft fçrdern m�ssen.

Es wird also nicht ohne redistributive Gerechtigkeit gehen. Das bedeutet, es
muss immer wieder umverteilt werden, egal in welcher Phase des Lebenslaufs sich
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